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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM
‚

4. Janüar 1977 • . . . Nr. 195

Die EinwohnerpmeindeLostorf unterbreitet dem Regierungsrat den

. .

s__s_ und]3au1inienp1an IIahrenstraest zur Genehmigung.

Lostorf besitzt bereits einen rechtsgU.ltigen allgemeinen Strassen
und Baulinienplan, welcher mit RRB Nr. 1296 VO 27. Februar 1962
genehmigt wurde. Dieser Plan wurde jedoch durch die Genehmigung
des neuen allgemeinen Bebauungsp1anes (RRI3 Nr. 3858. vom2. Juli

.... .. . 1974) zum Teil überholt, weshaab imtsprechendehG.enehmigungs—
beschluss die Ausarbeitung neuer Strassen- und Baulinienplne
verlangt wurde.

Der vorliegende Plan bildet die Fortsetzung des bereits rechts—
gUltigen Strassen— und Baulinienplanes ‘Mahrenstrasse OstT und
reicht bis 300 m ausserhalb Bauzone. Die Mahrenstrasse dient
als Verbindung Mahren—Lostor. Die Fahrbahnbreite wird dement—
sprechend auf 6 m festgelegt. Entlang der ganzen zu ge—
nehmigenden Strecke soll ein Trottoir planlich sichergestellt
werden. Ein Ausbau des Trottoirs ist vorläufig nicht vorgesehen.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 19. September
bis 19. Oktober 1974. W.hrnd der gesetzlichen Frist rden
drei Einsprachen eingereicht. Zwei Einsprachen wurden zurückge—
zogen, die dritte vom Gemeinderat abgelehnt. Dieser hat den
Strassen— und Baulinienplan “rIahrenstrasse—West“ am 22. Dezember
1975 genehmigt.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell sind keine Bemerkungen anz ingi,
. .

Es wird

beschlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienplan “Mahrenstrasse—West“ der
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Einwohnergerneinde Lostorf wird genehmigt.

*
2. Die Gemeinde Lostorf wird verhalten, dem Amt für Raumplanung

bis zum 26. Fcbruar 1977 noch zwei Pläne zuzustellen. Die

Pläne . sind mit dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu ver

.. sehen. • . .

3. BestehendePläneverlieren ihreRechtskraft soweit sie mit dem
.

vorliegenden in Widerspruch stehen.

: .... .. •0
:..: Genehmigungsgebühr: Fr.. 200..—— .

. „ ... .. Publikationsk.osten:.
.

(Staatskanzlei Nr. 33 ) KK

Fr. 218.—--

Der Staatsschreiber:

• : • • •• .• .

RX
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Bau—Departement (2) Ca

Kant. Hochbauamt (2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Amt fUr Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst des Bau—Departementes -

Amt fUr Raumplanung (3) ‚ mitAkten und 1 en.P1an

Kreisbauamt II, 4600 Olten

Arntschreiberei O1ten—Gisgen, 4600 Olten, mit ijen.P1an (foigj
.- ptE1 -

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der ICatasterschatzung (2)

Ammannamt der EG, 4654 Lostorf

Bauverwaltung der EG, 4654 Lostorf, mit1gen.P1o1gtspäter
Ingenieurbüro Frey und Gnehrn AG, Ringstrasse 1, 4600 Olten

Amtsblatt Publikation: Der Strassen— und Baulinienplan “Mahren—
strasse—West“ der Einwohnergemeinde

Lostorf wird genehmigt.
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